
VZ 293 StVO

Abstand Masten mit  VZ 350
in Fahrtrichtung
1,00 m vor VZ 293
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Masten so setzen, dass lichter
Verkehrsraum für Fußgänger

von 2,50 m
eingehalten werden kann.

1,80 m nicht unterschreiten!

Masten hinter Rabatte setzen

Straßeneinlauf Bestand erhalten

In Abstimmung mit AG und Anlieger
Grünbeet anpassen

Anordnung eines Halteverbot erwägen, um Sichtbarkeit
auf querende Fußgänger zu gewährleisten.
Zusätzlich kann Gehweg durch Poller
vor parkenden Kfz gesichert werden

Trasse Gasleitung
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Fundament für Peitschenmast 2x1m
mit Fußpl. Ausladung max. 6m

Fundament für Peitschenmast 2x1m
mit Fußpl. Ausladung max. 6m
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Infravision 

barrierefreier Umbau Bushaltestelle
 an der Winzelner Straße

Ausführungsplanung
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Rotebühlstraße 44
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office@breinlinger.de
www.breinlinger.de
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 und Fußgängerüberwege, Waldmössingen

Lageplan
FGÜ Seedorfer Straße
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950 X 594

LEGENDE:
BORDSTEINE

Granitbordstein - Anschlag 3 - 15 cm

Hochbordstein - Anschlag 3 - 15 cm

Rundbordstein - Anschlag 4 - 15 cm

Tiefbordstein - Anschlag 0 -  8 cm

Flachbordstein weiß - Anschlag 15 cm

Flachbordstein weiß - Mittelstücke Anschlag 1 cm

Homburger Kante - Anschlag 1 - 4 cm

einreihiges Granitpflasterband - 3 cm Anschlag

einreihiges Granitpflasterband ohne Anschlag

dreireihiges Granitpflasterband Muldenform

dreireihiges Granitpflasterband ohne Vertief.

RinnenplattenRP

GP3/0

GP3/3

GP1/0

GP1/3

HK1-4

FM1

F15

TB0-8

RB4-15

HB3-15

GBS3-15

Bordstein Absenker / Übergangsstein
Bordstein durchgängig

LEGENDE

GRUNDLAGE DER ENTWURFSVERMESSUNG / PLANUNG:

Lagesystem:

2,5 %

5%
20 m

4%
30 m

Straßeneinlauf Tangentenschnittpunkt
mit Längsneigung
Querneigung

Tiefpunkt / Hochpunkt

Muldeneinlauf
Laterne

Lichtsignal (Ampel)
Fußgängerampel
Baum
Baumfällung

PLANUNG

Abbruch
Gehweg Asphalt
Rückschnitt
Gehweg gepflastert

Mulde, Graben
Rasenschotter
Grünfläche
Rasenpflaster

Radweg Pflasterflächen hell/dunkel

Auffüllung (< 1:4) Angleichung
Abtrag (< 1:4) Angleichung
Schotter
Bankett

Dammböschung
Einschnittsböschung

BESTAND
Polygonpunkt
Amtlicher Aufnahmepunkt
Trigonometrischer Punkt

Mast
Schieber: Gas
Schieber: Wasser

Unterflurhydrant
Oberflurhydrant

Straßeneinlauf
Muldeneinlauf
Laterne Lichtsignal

Schaltkasten
Kilometerstein
Bohrpunkt/Schürf

Baum
Schild
Hecke
Waldtrauf
OD-Grenze
Zaun
MauerBöschung

Grenzpunkt (endgültig)
Grenzpunkt (grafisch)
Grenzpunkt (unvermarkt)

Höhensystem:

G

UTM GK
NN 130 NHN 160 NHN 170

274-53 bestehende Beschilderung

283 geplante Beschilderung

Hofeinfahrt
Treppenstufen

Fundament Peitschenmast mit Maststandort

X

LEGENDE:
BLINDENLEITSYSTEME nach DIN 32984

Abzweigefeld / Aufmerksamkeitsfeld (Noppen), Breite = 60 oder 90 cm

Leitstreifen (Rippenprofil längs), Breite = 30 oder 60 cm

Richtungsfeld (Rippenprofil quer), Breite = 30 oder 60 cm
(in der Regel am Bordstein zum Andeuten der Gehrichtung bei Fahrbahnquerungen)

Leitrichtung

Leitrichtung

Schema Anordnung Bodenindikatoren und VZ

Die eingetragenen Trassen bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen dienen nur zur GROBORIENTIERUNG
und sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zur Erfassung der Lage sind die Bestandspläne der Ver-/Ent-
sorgungsträger alleinverbindlich. Gegebenenfalls sind zur Erfassung der exakten Lage bestehender Anlagen
SUCHSCHLITZE erforderlich. Die Haftung für unrichtige oder unvollständige Eintragungen ist ausgeschlossen!

Bei allen Aufgrabungen im Bereich bestehender Anlagen sind die technischen Bedingungen zum Schutz
der Anlagen des jeweiligen Leitungsbetreibers zu beachten. Gegebenenfalls ist der Leitungsbetreiber
durch den ausführenden Bauunternehmer zu informieren!

ZUR BEACHTUNG


	1-3_FGÜ-Seedorfer Straße

